
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 529/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 17.09.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/200.3324 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

20.11.2014 öffentlich 

 
Fortschreibung Schulentwicklungsplan Gemeinde Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, den 
Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben. 
 
Zum Stichtag 19.09.2014  besuchten 96 Kinder (2013 = 88  Kinder) die Grundschule 
Heist. Die Grundschule ist in allen Klassen einzügig. 
 
Die Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr 2014/2015  teilt sich wie folgt auf: 
 
     27Schüler/innen 1. Schuljahr 
     25 Schüler/innen 2. Schuljahr 
     24 Schüler/innen 3. Schuljahr 
     20 Schüler/innen 4. Schuljahr 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, mit welchen Schülerzahlen in den 
kommenden Jahren zu rechnen ist: 
 
Geburtsjahrgänge Einschulungsjahr           Anzahl 
01.08.2008 – 31.07.2009 2015 28 
01.08.2009 – 31.07.2010 2016 24 
01.08.2010 – 31.07.2011 2017 22 
01.08.2011 – 31.07.2012 2018 25 
01.08.2012 – 31.07.2013 2019 18 
01.08.2013 – 31.07.2014 2020 23 
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Es ist davon auszugehen, dass die Schule in den nächsten Jahren einzügig bleibt. 
 
Mit einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestgröße (zurzeit 80 Schüler) der 
Grundschule Heist wird derzeit nicht gerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/die Gemeindevertretung nimmt die 
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
 



 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 532/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 17.10.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

20.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 01.12.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 08.12.2014 öffentlich 

 
Haushaltsplanung 2015 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat die Kostenplanung 2015 (Anlage) vor-
gelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Ausgaben von 79.200 Euro  und Einnah-
men  von 45.472 Euro.  Der Zuschussbedarf für das Jahr 2015 beträgt 33.728 Euro 
(Vorjahr 33.338,00 Euro) 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. 
Lediglich die Kosten der Lohnbuchhaltung mussten um 500 Euro auf 1.000 Euro er-
höht werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Für das Jahr 2015 ist bei der Haushaltsstelle 4640.717020 ein Zuschuss in Höhe von 
33.728 Euro bereit zu stellen. Der Kostenausgleich wird vom Amt Moorrege berech-
net. Hier wird für das Jahr 2015 mit Einnahmen in Höhe von 11.000 Euro gerechnet.  
Aktuell besuchen 6 Kinder aus anderen Gemeinden den Waldkindergarten. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Waldkindergarten Heist e.V. erhält vom Kreis Pinneberg einen Betriebskosten-
zuschuss von 500 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkosten-
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zuschuss in Höhe von 11.000 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss 
empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Waldkindergarten „Wurzelkin-
der“ e.V. einen Zuschuss für 2015 in Höhe von höchstens 33.728 Euro zu gewähren, 
wobei sich die Jahresrechnung 2014  entsprechend auswirken kann 
 
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
 Haushaltsplanung 2015 Waldkindergarten Wurzelkinder Heist e.V.  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 533/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 20.10.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

20.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 01.12.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 08.12.2014 öffentlich 

 
Haushaltsplanung 2015  DRK-Kindertageseinrichtung Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung vom 
16.10.2014 für die DRK-Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2015 vorge-
legt.  Einnahmen in Höhe von 369.400 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 582.800 
Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 213.400 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich bei den 
Personalkosten kommt es auf Grund von Bewährungsaufstiegen zu einer leichten 
Erhöhung. U.a. auf Grund der Einrichtung einer Mitarbeitervertretung sind die sonsti-
gen Personalkosten von 2.000 Euro auf 5.000 Euro gestiegen. 
 
Für Inventaranschaffungen (u.a. Fallschutzmatte für die Turnhalle und Stühle für die 
Mitarbeiter) werden 8.000 Euro beantragt. Ebenfalls soll eine Gruppenküche auf 
Grund neuer Unfallverhütungsvorschriften erneuert werden. Diese Ausgabe erfolgt 
über dem Haushalt der Gemeinde aus der Haushaltsstelle Gebäude- und Grund-
stücksunterhaltung.  
 
Es wird mit höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen gerechnet.  
 
 
Finanzierung: 
 
 
Bei der Hhst. 4640.71701 sind für das Jahr 2015  insgesamt 260.100 Euro zur Ver-
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fügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  Zuschuss 2015 in 
Höhe von 213.400  Euro und  Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 46.640 
Euro. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der DRK Kreisverband  erhält vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss 
von 3.600,00 Euro, vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkostenzuschuss Ü 3 
in Höhe von 65.000 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 27.000 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss emp-
fiehlt /die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband einen Zuschuss 
für die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist für das Jahr 2015 in Höhe von 
höchstens 213.400  Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2014 ent-
sprechend auswirken kann.  
 
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Haushaltsplanung 2015 DRK-Kindertagesstätte Heist 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 534/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 20.10.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

20.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 01.12.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 08.12.2014 öffentlich 

 
Antrag  des DRK-Kreisverbandes auf Einrichtung  einer zweiten FSJ-
Stelle im DRK-Kindergarten 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband hat den anliegenden Antrag auf Einrichtung einer zweiten 
FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)-Kraft gestellt. 
 
Der Antrag wurde ausreichend begründet.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Ein Freiwilliges Soziales Jahr ist ein Bildungsjahr, in dem in einem Betrieb im sozia-
len Bereich mitarbeitet wird. Das FSJ bietet jungen Menschen bis 26 Jahren die 
Chance, etwas für sich und andere Menschen zu tun. Dabei werden wichtige soziale 
und persönliche Kompetenzen erworben, die als Schlüsselqualifikationen am Ar-
beitsmarkt sehr gefragt sind. Oftmals wird ein FSJ als Vorpraktikum anerkannt und 
als Wartezeit für ein Studium angerechnet. 
 
In der Haushaltsplanung sind bereits Kosten in Höhe von 10.000 Euro für eine FSJ-
Kraft enthalten, die aktuell in der DRK-Kindertagesstätte tätig ist. Ab dem Kindergar-
tenjahr 2014/2015 möchte die DRK-Kindertagesstätte Heist zwei FSJ-Kräfte beschäf-
tigen. Diese Personalkosten  sind nicht durch Kreis- und Landesmittel förderfähig, da 
laut Personalbedarfsberechnung des Kreises Pinneberg  ausreichend Personal vor-
handen ist.  
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Finanzierung: 
  
Die zusätzlichen Kosten für das Jahr 2015 betragen 3.750 Euro. Bei einer Zustim-
mung des Antrags sind für das Jahr 2016 zusätzlich 5.250,00 Euro einzuplanen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Es erfolgt keine Förderung durch Kreis- oder Landesmittel. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss emp-
fiehlt, die Gemeindevertretung beschließt den Antrag des DRK-Kreisverbandes auf 
Einrichtung einer zweiten FSJ-Stelle stattzugeben/nicht stattzugeben.  
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Antrag des DRK-Kreisverbandes 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 531/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 17.10.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

20.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 01.12.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 08.12.2014 öffentlich 

 
Vereinbarung über die gemeinsame Finanzierung der Wahrnehmung der 
Qualifikation von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von 
Tagespflegeverhältnissen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Finanzierung der Vermittlung, Qualifizierung  und Beratung von Tagespflegeper-
sonen erfolgte bisher direkt über  die Familienbildungsstätten.  Die Familienbildungs-
stätte Wedel hat jährlich einen entsprechenden Antrag  zur anteiligen Finanzierung 
an die Gemeinde gestellt.  
 
Um die Familienbildungsstätten von den erheblichen Organisations- und Verwal-
tungsaufwand bezüglich der Sicherung der Finanzierung zu entlasten, wurde eine 
Arbeitsgruppe zur Verteilung der Finanzierungsanteile der Kindertagespflege ge-
gründet. Diese hat sich ausführlich mit der Thematik befasst und die anliegende Ver-
einbarung ausgearbeitet (Anlage 1). 
 
Die Berechnung des Gemeindeanteils kann aus der Anlage zu der Vereinbarung 
entnommen werden. Für die Gemeinde Heist ergibt sich ein Gemeindeanteil von 
1.728,93 Euro (bisher 1.129,88 Euro). Die Anhebung ergibt sich aus einem erhöhten 
Finanzierungsbedarf. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Von Seiten der Verwaltung wird das Verfahren begrüßt, da es zu einer Verwaltungs-
vereinfachung führt. Die Gemeinde erhält bei dieser  Finanzierung für die nächsten 5 
Jahre eine Planungssicherheit.   
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Finanzierung: 
 
Im Haushalt der Gemeinde Heist ist bei der Hhst. 4650.7170 ein Betrag von 1.728,93  
Euro zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Kreisanteil zur Finanzierung dieses Angebotes beträgt jährlich 246.400 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss emp-
fiehlt, die Gemeindevertretung beschließt die Vereinbarung zwischen dem Kreis Pin-
neberg und der Gemeinde Heist über die gemeinsame Finanzierung der Wahrneh-
mung der Qualifikation von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von Ta-
gespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaften der Familienbildungs-
stätten zum 01.01.2015 abzuschließen. Der Zuschuss beträgt jährlich 1.728,93 Euro.   
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf der Vereinbarung zwischen dem Kreis Pinneberg und der Gemeinde Heist 
über die gemeinsame Finanzierung der Wahrnehmung der Qualifikation von Kinder-
tagespflegepersonen und die Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen durch die 
Kreis-Arbeitsgemeinschaften der Familienbildungsstätten  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 527/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 08.09.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

20.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 01.12.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 08.12.2014 öffentlich 

 
Elternbeiträge Betreuungsschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Kreises Pinneberg hat in seinem Prüfbericht vom 
16.04.2014 darauf hingewiesen, dass der durchschnittliche jährlich Kostendeckungs-
grad der Einnahmen gegenüber den  Ausgaben der Betreuungsschule Heist im Prüf-
zeitraum 2007 bis 2011 gegenüber dem vorausgegangenen Prüfungszeitraum von 
83,17 % auf 73,66 % gesunken ist.  
 
Die Gemeinde Heist hat die Elternbeiträge für die Betreuungsschule zum 01.08.2011 
von 45 Euro monatlich auf 50 Euro monatlich erhöht, gleichzeitig wurde auch eine 
Betreuungszeit bis 16.00 Uhr mit einem Elternbeitrag von 75 Euro eingeführt. Der 
Betrag für die Ferienbetreuung wurde auf 30 Euro je Woche für eine Betreuung bis 
14.00 Uhr festgelegt. Für die Ferienbetreuung bis 16.00 Uhr ist ein Elternbeitrag von 
40 Euro zu entrichten.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Kostendeckungsgrad betrug im Jahr 2012  58,7 % (Zuschuss der Gemeinde = 
19.431,52 Euro) und im Jahr 2013 63,15 %  (Zuschuss der Gemeinde = 22.446,23 
Euro). Für das Jahr 2014 wird laut Haushalt mit einer Unterdeckung von 28.000 Euro 
(= 52,95 %) gerechnet.  
 
Durch die Tariferhöhungen der Personalkosten, den erweiterten Betreuungszeiten 
sowie der stark steigenden Anzahl von Kindern, die die Betreuung bis 16.00 Uhr be-
suchen, sind die Personalkosten von 34.700 Euro im Jahr 2011 auf 42.300 Euro im 
Jahr 2014 gestiegen.  
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Derzeit besuchen 50 Kinder die Betreuungsschule, davon 30 Kinder bis 16.00 Uhr. In 
den Spitzenzeiten müssen 3 Personen gleichzeitig vor Ort die Kinder betreuen. Dies 
führt zu steigenden Personalkosten.  
 
Um die Kosten für die Gemeinde Heist niedriger zu gestalten und den Anforderungen 
des Rechnungsprüfungsamtes gerecht zu werden, wird von Seiten der Verwaltung 
eine Erhöhung der Gebühren vorgeschlagen. Für Betreuungsangebote  in umliegen-
den Betreuungsschulen betragen die Gebühren derzeit zwischen 50 Euro und 110 
Euro für eine Betreuung bis max. 16.00 Uhr.  
 
Es wird folgende Erhöhung empfohlen: 
 
Betreuung bis 14.00 Uhr: Erhöhung von 50,00 Euro auf 60,00 Euro, bei 30 Kindern 
bedeutet dies jährliche Einnahmen in Höhe von 19.800 Euro. 
 
Betreuung bis 16.00 Uhr: Erhöhung von  75,00 Euro auf 90,00 Euro, für 20 Kinder 
bedeutet dies jährliche Einnahmen von 19.800 Euro. 
 
Ferienbetreuung: Erhöhung des Betreuungsbeitrages für eine Betreuung bis 14.00 
Uhr auf 40  Euro und Erhöhung des Betreuungsbeitrages bis 16.00 Uhr auf 60 Euro. 
Dies entspricht einem Betreuungsbeitrag von 10,00 Euro pro Stunde und Woche 
bzw. 1,34 Euro pro Stunde 
 
Mit diesen Erhöhungen sind auf der Grundlage des Haushaltes 2014 ca. 75,38 % der 
Ausgaben gedeckt. Um einen höheren Deckungsgrad zu erhalten, können die Ge-
bühren auch stärker angehoben werden oder es erfolgt eine Staffelerhöhung für die 
nächsten Jahre. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung der Betreuungsschule Heist erfolgt durch Elternbeiträge, dem Zu-
schuss des Landes in Höhe von rund 4.000 Euro und der Restfinanzierung durch die 
Gemeinde.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Für das Schuljahr 2014/2015 wird die  Gemeinde Heist einen Landeszuschuss für 
die Betreuungsschule in Höhe von 6.000 Euro erhalten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss emp-
fiehlt, die Gemeindevertretung beschließt den Beitrag für die Betreuungsschule Heist 
zum 01.01.2015/01.08.2015 für eine Betreuung bis 14.00 Uhr auf 60 Euro und für 
eine Betreuung bis 16.00 Uhr auf 90 Euro zu erhöhen. Der Elternbeitrag für die Feri-
enbetreuung wird auf 35,00 Euro Euro/45,00 Euro pro Woche angehoben. 



 
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
Anlagen:  
 
 
 





 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 543/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 05.11.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

20.11.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 01.12.2014 öffentlich 
 
Mittelanmeldung 2015 Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 08.10.2014 die Be-
reitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2015 beantragt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für das Jahr 2015 werden 10 neue PC Arbeitsplätze benötigt. Die Kosten hierfür sol-
len aus einem Haushaltsrest des Jahres 2014 und dem  Vermögenshaushalt erfol-
gen.  
 
Die Ersatzbeschaffung eines Teppichbodens für einen Klassenraum sowie die Er-
neuerung der Beleuchtungsanlage für zwei Klassenräume werden aus  der Haus-
haltsstelle Gebäude- und Grundstücksunterhaltung finanziert.  
 
Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe von rund 5.000 Euro für eine Notenta-
fel, einen Sonnenschutz und die Anschaffung von einzelnen Gegenständen, deren 
Wert 150 Euro übersteigt,  benötigt.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die beantragten Mittel für die Grundschule Heist sind im Haushalt 2015 zur Verfü-
gung zu stellen.  
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Fördermittel durch Dritte: 
 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/die Gemeinde-
vertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2015  
zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
 
 
__________________ 
 (Neumann) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Mittelanmeldung Grundschule Heist 
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